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Anzuwendende Vorschriften: 
 
Grundgesetz Artikel 3 Abs.2, GstG SH und GO SH: Gemäß §2.Abs.3 Satz 1-4 
Gemeindeordnung haben die Gemeinden mit eigener Verantwortung 
Gleichstellungsbeauftragte zur Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von 
Frauen mit Männern zu bestellen. Aus der Vorschrift ergibt sich die Aufgabe der 
Gleichstellungsbeauftragten, nämlich die behördeninterne Mitwirkung an der Sorge für die 
Verwirklichung und Beachtung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frau und Mann.  
AGG 
 
Aufgabenbeschreibung / Arbeitsaufträge: 
 
Allgemeines 
 
Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist die Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte gemäß 
einschlägiger Rechtsnormen mit folgenden Kompetenzen ausgestattet 

 
-  Fachliche Weisungsungebundenheit 
 
-  Recht auf eigene Öffentlichkeitsarbeit 
 
-  Teilnahme- und Rederecht in den kommunalen Gremien 
 
-  Teilnahme an nicht öffentlichen Gremiensitzungen 
 
-  Frühzeitige Beteiligung an allen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf 
 Frauen (die Gleichstellung von Frauen) haben können 
 
-  Umfassendes Informations- und Akteneinsichtsrecht 
 
-  Amtsleitungsstatus 
 
-  Leitung der Gleichstellungsstelle (Erstellen und Verwalten der
 Produktsachkosten. 
 
-  Organisation des Büros und der Sprechstunden, Fachlektüre und 

 Informationsmaterialbestellung, Verfassen von Arbeits- und 
 Gleichstellungsberichten) 
 

 
Aufgaben in der Verwaltung: 

 
- Kontrolle auf Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes und der 
 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
 
-  Mitwirkung an allen personellen, sozialen und organisatorischen 
 Angelegenheiten innerhalb der Dienststellen der Stadt Itzehoe 
 
- Persönliche Beratung von Kollegen und Kolleginnen und ggf. Umsetzung 
 derer Anliegen 
 
-  Beratung von Führungskräften 
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-  Arbeitsgespräche mit Führungskräften  
  
-  Mitwirkung bei Führungsfortbildungen 
 
-  Initiierung von und Mitwirkung bei Fortbildungen 
 
-  Teilnahme an Leitungs- und Führungsrunden 
 
-  gleichstellungspolitische Beratung des Bürgermeisters /der Bürgermeisterin 
 
-  Stellungnahme zu personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen 
 
-  Prüfung des Stellenplans auf Chancengleichheit 
 
-  Widerspruchsverfahren gegen die Entscheidungen der Bürgermeisterin /des 
 Bürgermeisters wenn sie dem GstG entgegen stehen 
 
-  Mitwirkung am des Frauenförderplanes  
 
-  Prüfung des Entwurfes des Frauenförderplans 
 
-  Kontrolle auf Einhaltung des Frauenförderplanes 
 
-  Mitwirkung an Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen (Gesundheit, Digitalisierung, 
 Kitas etc). 
 
-  Gendergerechte Stadtentwicklung/Stadtplanung: Begleitung von 
 Baumaßnahmen und Stadtentwicklung 
 
-  Teilnahme an Organisationsuntersuchungen 
 
-  Prüfung auf Einhaltung der Chancengleichheit 
 
-  Konfliktmanagement /betriebliche Konfliktberatung  
 

Aufgabengebiet politische Gremien: 
 

- Prüfung der städtischen Vorhaben und Beschlussvorlagen sowie Begleitung der 
Arbeit der Ausschüsse und der Ratsversammlung 
 

- Abgabe von Stellungsnahmen unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung,  
wobei in Abhängigkeit vom jeweiligen Themenkomplex ein breites, rechtliches 
Spektrum zu berücksichtigen ist. 
 

- Unterstützung weiblicher Rats- und Ausschussmitglieder 
 

- Teilnahme an Fraktionssitzungen und Klausurtagungen mit dem städtischen 
Ehrenamt 

 
- Abgabe von Tätigkeitsberichten 
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Aufgabengebiet Mitwirkung und Initiierung von Arbeitsgruppen: 
 
Arbeitsgespräche und Erfahrungsaustausch insbesondere mit Frauenverbänden, 
Frauengruppen, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Religionsgemeinschaften, 
Existenzgründerinnen, Personalräten, Parteien, Bildungseinrichtungen, Institutionen und 
Initiativen 
 

-  Beratung zu Konzeptionen, Antragstellung, Durchführung und 
 Finanzierungsmöglichkeiten für Veranstaltungen und Projekte 
 
-  Zusammenarbeit mit überregionalen Landes- und Bundesinstitutionen 
 
-  Beratung der Gruppen und Institutionen bei Konzeptionen und Antragstellung 
 
-  Teilnahme an überregionalen Tagungen, Veranstaltungen, Anhörungen, 
 konzeptionelle Vorüberlegungen dazu erarbeiten, Material sichten und 
 bearbeiten 
 
-  eigenständige Vortragstätigkeit 
 
-  Sachverständigentätigkeit 
 
-  Initiierung und Leitung von Arbeitsgruppen 
 
-  Organisation von Veranstaltungen 
 
-  Organisation von Fortbildungen 
 
-  Initiierung und Organisation von Projekten 

 
Aufgabengebiet Beratung und Information von Bürgerinnen, Bürgern und Institutionen 
in Gleichstellungs- und Frauenfragen: 
 

- Durchführung von Sprechstunden und Beratungen für hilfesuchende Bürgerinnen und 
Bürger 
 

- Klärung der Anliegen durch Abstimmung mit den Fachämtern und Fachdiensten 
 

-  Prüfung der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen, wobei wegen der Vielfalt der 
möglichen Themenkomplexe ein breites rechtliches Spektrum abzudecken ist (SGB 
II, III, VIII, XI, XII, MuSchG etc., ggf. vorhandene Urteile) 
 

- Beschaffung und Auswertung zusätzlicher Informationen von Dritten/durch Dritte 
 

- Entscheidung über angemessenes Vorgehen, oft ist eine Abstimmung mit Dritten 
(extern/intern z.B. Arbeitsagentur, Jobcenter, Arbeitgeberverbände, Arbeitgeber, 
Fachdienste, Ehe- und Familienberatung, Anwälte, Gewerkschaften, Ministerien, 
MdLs und MdBs) erforderlich 
 

- Vermittlung an zuständige Stellen 
 

- Unterrichtung der Person zu Sachstand und Ergebnis 
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- Krisenintervention gemeinsam mit Polizei, Rechtsmedizin, Jugendamt, ProFa, 

Bewährungshilfe, Drogenberatung, Sozial-Psychiatrischer Dienst 
 

- Aufgreifen und Bearbeitung des Beratungsinhaltes in allgemeiner Form zu 
Informationszwecken. 
 

- Sammlung und Dokumentation, Auswertung und Weiterverarbeitung der 
Beratungsinhalte (z.B. Tätigkeitsbericht) 
 

- Herausgabe und Verfügbarmachung /Bereitstellung von Publikationen zu 
frauenrelevanten Themen 

  
Ergänzung der Stellenbeschreibung: 
 
Die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten hat einen Rahmen der durch das Grundgesetz, die 
Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein, die Hauptsatzung der Stadt Itzehoe, das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das Gleichstellungsgesetz des Landes 
Schleswig-Holstein gesetzt wird. 
 
Die Beschreibung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten in der Hauptsatzung der 
Stadt Itzehoe § 6 Gleichstellungsbeauftragte 
 
„(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in der Stadt Itzehoe bei“ 
 
§ 6 beschreibt hier ausschließlich die traditionelle Frauenförderung. Zusätzliche Aufgaben 
gehen darüber hinaus und umfassen Diversity Management und Gender-Mainstreaming. Zur 
Differenzierung der Aufgabe trägt das Positionspapier des Deutschen Städtetags „Gender 
Mainstreaming und Diversity Management im Kontext kommunaler Gleichstellungspolitik“ 
bei.https://www.staedtetag.de/positionen/positionspapiere/kommunale-gleichstellungspolitik-
2016 
 
Im Aufgabenbereich der Frauen – und Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Itzehoe finden 
sich seit Beginn an Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen, die Themen des Gender 
Mainstreaming und Diversity Management betreffen und nicht originär Gleichstellungsarbeit 
bzw. Frauenarbeit sind. Das Aufgabengebiet passt sich den gesellschaftlichen Diskursen und 
Wandel und den aktuellen wissenschaftlichen Forschungen und Erkenntnissen an. So sind in 
der Frauen- und Gleichstellungsarbeit aktuell die Themen  Intersektionalität („Jeder Mensch 
hat mehr als ein Diskriminierungsmerkmal“)  Klassismus, Teilhabe und Digitalisierung relevant. 
 
Jede weitere Aufgabe wurde konzeptionell erarbeitet und eigenständig initiiert. 
Kooperationspartner- und Partnerinnen wurden angesprochen, informiert und überzeugt, die 
Aufgabe mitzugestalten. 
 
Aufgabe der Gewaltprävention in Itzehoe. Initiierung und Etablierung der Aktionen „Gewalt 
kommt nicht in die Tüte“, „Frei Leben ohne Gewalt“ und „orange your city“. Verbesserung der 
Beratungssituation für von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern. Besonderer Schwerpunkt 
liegt auf dem Thema „extrem Gewättätige“ und Stalking.  
 
Aufgabe Kinderbetreuungsplätze in Itzehoe. Die Analyse der Betreuungssituation und die 
Bedarfe werden kritisch betrachtet. Es wurde ein Arbeitskreis auf Kreisebene geschaffen mit 

https://www.staedtetag.de/positionen/positionspapiere/kommunale-gleichstellungspolitik-2016
https://www.staedtetag.de/positionen/positionspapiere/kommunale-gleichstellungspolitik-2016
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dem Ziel die erarbeiteten Ergebnisse in die Beschlüsse der Kommunalpolitik einfließen zu 
lassen, um Beschlüsse zur bedarfsgerechten Kinderbetreuung herbeizuführen. Initiierung 
eines Fachtages zum Thema Krippenbetreuung, danach folgte die erste Einführung von 
Krippengruppen in einer neuen Itzehoer Kita, der weitere Krippengruppen in anderen Kitas 
folgten. Das Thema nimmt zur Zeit wieder mehr Raum ein, hier im Besonderen die Situation 
der Tagespflegepersonen. 
 
Aufgabe Stadtplanung durch die Projektbegleitung der Konversionsmaßnahme 
Hanseatenkaserne. In das Projekt Klosterforst konnte die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte die Anforderungen von Bürgerinnen an den neuen Stadtteil in der 
Lenkungsgruppe einbringen. Vorausgegangen war dieser Tätigkeit die Konzeptionierung, 
Erarbeitung und Umsetzung einer Ausstellung zum Thema „Belange von Mädchen und Frauen 
in der Stadtplanung“. 
 
Aufgabe Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten in Schleswig-Holstein, Mitarbeit im Beirat des Ministeriums, 
enge Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, dem Frauenministerium, dem 
Städteverband und der Landespolitik. Inhaltliche Vorarbeiten zur Novellierung des 
Gleichstellungsgesetzes sowie Erstellung von Stellungsnahmen für Landesministerien und 
Landesausschüsse zur Gesetzentwürfen. Diese Aufgaben sind von überörtliche Bedeutung. 
Verhandlungen mit Ministerien und kommunalen Spitzenverbänden zur Verbesserung der 
Standards für Gleichstellungsbeauftragte, Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Unterbring 
von geflüchteten Frauen und Kindern etc. 
 
Aufgabe Interkulturelle Woche in Itzehoe hier Initiierung und Leitung der Projektgruppe. 
Konzeptionierung der Veranstaltungsreihe.  Zusammenarbeit mit dem in diesem Arbeitsfeld 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen und die Zusammenführung der neugeschaffenen oder schon 
bestehenden Bildungs- und Sportangebote sowie Kultur- und Begegnungsformate für 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Konzeptionierung und Durchführung eigener 
Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt: Geschlechtsspezifische Asyl- und Fluchtgründe oder 
Vergewaltigung als Waffe. 
 
Aufgabe Gesundheitsschutz durch Gründung eines Arbeitskreises Gesundheit zum Thema 
Frauenbelange in der Medizin. Entwicklung von Angeboten zum gesundheitlichen Prävention 
z. B.  Brustkrebs und Burnout. Eigene Vorträge zum Thema Mobbing und betriebliche Konflikt 
sowie Stalking. Konzeptionierung und Durchführung einer landesweiten Veranstaltung zum 
Thema „Frauen leben länger! Männer planen Altenpflege?“  
 
Aufgabe Fachtage deren Konzeptionierung erfordert die Auseinandersetzung mit aktuell 
relevanten Themen, zum Beispiel Mangel an Fachkräften im Kita-Bereich und in der 
Altenpflege. Das Selbststudium von neuesten wissenschaftlichen Abhandlungen und 
Aufsätzen, Diskussionspapieren, Statistiken Auswertungen und Analysen sowie 
Forschungsergebnissen. Eine Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen /Wissenschaftlern, 
Expertinnen und Experten erfolgt auf hohem Niveau. Konzeptentwicklung und Durchführung 
von Fachtag „Gründerinnen“, „diskriminierungsfreie Beurteilungsverfahren“, „Gender-
Budgeting“ etc. 
 
Aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen werden laufend thematisch 
aufgegriffen, kein Arbeitsjahr ist gleichgelagert. 
Beispiel Corona Pandemie. Die Arbeit des Frauenbüros musste komplett auf ein digitales 
Angebot umgestellt werden. 
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Die Beratung fand ausschließlich telefonisch oder online statt. Auch Vorträge und 
Veranstaltungsformate (Alltagsrassismus) und Initiativen wie der „Equal Pay Day“ und der 
„Girlsday“    fanden online statt. Auch die Beratungen fanden online statt mit bbb statt. 
 
Leitung von Podiumsdiskussionen 
 
Die Umsetzung und Ausgestaltung der Tätigkeit, Projekte, Veranstaltungen in den drei 
Arbeitsbereichen Verwaltung, Politik und externe Arbeitsgebiete erfolgt aus eigenem Antrieb. 
Ob Maßnahmen und Entscheidungen widersprochen werden, liegt im eigenem Ermessen der 
Frauen-  und Gleichstellungsbeauftragten. Die Politikerinnen und Politiker können sich 
jederzeit an die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte wenden. Sie darf mit den 
Ratsfraktionen und Gruppen Kontakt aufnehmen. Gleiches gilt für den Bürgervorsteher. Es 
bedarf keiner vorherigen Absprache mit dem Bürgermeister.  
 
Die Gleichstellung von Frauen mit Männern ist eine Querschnittsaufgabe. Das Recht, alle 
Entscheidungen auf politischer- und Verwaltungsebene zu prüfen, erfordert die eigenständige 
Auseinandersetzung und Erarbeitung der aktuellen Sachthemen. Gerade bei gegenteiliger 
Meinung ist die volle Expertise erforderlich. Auf Unterstützung anderer innerhalb der 
Verwaltung kann im Regelfall nicht zurückgegriffen werden. 
 
Eigene Vorträge müssen selbständig recherchiert erarbeitet und „verteidigt“ werden. 
 
Fachliche Auseinandersetzungen erfolgen innerhalb der Verwaltung weisungsfrei mit dem 
Bürgermeisten und den Amts- und Abteilungsleitungen.  
Die eigenständige Öffentlichkeitsarbeit hat eine besonders herausgehobene Bedeutung auch 
für die Stadt Itzehoe. Mit der Berichterstattung über die Aktivitäten der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten in der verschiedenen Medien vertritt diese selbständig auch die 
gesamte Stadtverwaltung nach außen und prägt so das Image der Stadt Itzehoe mit. 
 
Die Auseinandersetzung mit Angriffen gegen die Frauen- Gleichstellungsbeauftragte und ihre 
Aufgaben erfordert wegen der Alleinstellung ein hohes Maß an Stress- und 
Frustrationstoleranz, Überzeugungsarbeit und Ausdauer.  
 
Die Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes (GstG) muss auch nach 30 Jahren immer noch 
und immer wieder eingefordert werden. Die frühzeitige Beteiligung der Frauen und 
Gleichstellungsbeauftragten (§15) ist nach wie vor nicht selbstverständlich und findet regelhaft 
in der Verwaltung nicht statt. Eine feste Struktur und ein interner Beteiligungsablauf existieren 
nicht. In der Vergangenheit kam es zu wiederholten Verstößen gegen das GstG und gegen 
das Grundgesetz Artikel 33 Abs.2. 
 
Die Ausgestaltung der Arbeit bei Personalfragen hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Besetzung von Stellen, Maßnahmen der Personalentwicklung und Fortbildungen. Die 
Richtlinie zur Wiederbesetzung von Stellen ist nicht in Kraft. Die Stadt hat keinen gültigen 
Frauenförderplan. Regeln zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache sind nicht in Kraft. 
 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte deeskaliert Krisensituationen. Sie ist ausgebildete 
betriebliche Konfliktberaterin und Beteiligungsmanagerin für inklusive Prozesse und hat 
interreligiöse und interkulturelle Kompetenzen. 
 
In Gesprächen und Kooperationen mit Geschäftsführungen und Verbänden repräsentiert die 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte die Arbeit der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit, 
dazu ist ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Fachkenntnissen unerlässlich. 
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Fortbildungen und Fachkonferenzen werden zur Sicherung der Qualität der Arbeit laufend 
besucht. 
 
Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten 
 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (GB) ist gemäß den 
Frauengleichstellungsgesetzen in Bund und Ländern an allen personellen, organisatorischen 
und sozialen Angelegenheiten Ihrer Dienststelle zu beteiligen. Ihre Beteiligung ist in allen 
Verfahrensschritten der jeweiligen Maßnahme gegeben. 
 
Abmahnung 
Im Rahmen von Abmahnungen, die regelmäßig Kündigungen vorbereiten, ist die 
Gleichstellungs-beauftragte zu beteiligen. Gleichstellungsrechtliche Aspekte sind in Bezug auf 
die Abmahnung denkbar, wenn beispielsweise eine solche erfolgt, weil eine Beschäftigte 
wegen der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte regelmäßig zu spät in den Dienst kommt. 
Dies muss ein Arbeitgeber gegebenenfalls aufgrund der Rücksichtnahme auf Familienpflichten 
tolerieren. 
Gegen eine unberechtigte Abmahnung können sich Beschäftigte wehren: Die GB kann 
entweder eine Gegendarstellung zur Personalakte einreichen oder aber auch der Betroffenen 
raten einzuklagen, dass die Abmahnung aus der Personalakte entfernt wird. Wurde ein 
Verstoß abgemahnt, so ist er für eine Kündigung verbraucht, das heißt, es kann frühestens 
und je nach Schwere des Verstoßes erst im Wiederholungsfall gekündigt werden. Info: Hält 
die GB eine Abmahnung für rechtswidrig, so muss sie bei einem Einspruch daran denken, 
dass sie den Verstoß gegen Gleichstellungsrecht stets begründet. 
 
Abordnung 
Auch bei der Abordnung redet die Gleichstellungsbeauftragte mit, jedenfalls dann, wenn eine 
Abordnung die Dauer von 3 Monaten überschreitet. Gleichstellungsrechtlich relevant kann hier 
sein, ob durch die Abordnung beispielsweise die Unterrepräsentanz von Frauen noch weiter 
sinkt oder aber durch eine Abordnung bestimmte karrierefördernde Qualifikationen erworben 
werden oder sich die Abordnung negativ auf die Karriere auswirkt. 
 
Ausbildungsplätze 
Selbstverständlich ist die Gleichstellungsbeauftragte auch bei der Vergabe von 
Ausbildungsplätzen zu beteiligen. Ihre Beteiligung umfasst alle Schritte von der Ausschreibung 
bis hin zur tatsächlichen Auswahl. Hierbei wird insbesondere darauf zu achten sein, dass in 
von Frauen unterrepräsentierten Bereichen bei gleicher Leistung, Eignung und Befähigung 
gemäß Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Frauen bevorzugt für Ausbildungsplätze vorzusehen 
sind. Hierauf sollten Sie insbesondere in sogenannten männerdominierten Bereichen achten, 
etwa im IT- und Technikbereich. 
 
Betriebliches Eingliederungsmanagement 
Auch beim betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) für erkrankte Beschäftigte ist die 
Gleichstellungsbeauftragte immer einzubeziehen. Hier wird sie stets darauf zu achten haben, 
inwieweit Frauen in gleicher Weise behandelt werden wie Männer und ob spezifische 
Maßnahmen für Frauen zur Unterstützung der Wiedereingliederung erforderlich sind. 
Auch wenn das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch dies nicht ausdrücklich vorsieht und eher die 
übrigen Interessenvertretungen in den Blick nimmt, so stellt das BEM eine personelle 
Angelegenheit dar, in die Gleichstellungsbeauftragte einzubeziehen sind. 
 
Bewerbung 
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Im Rahmen von Auswahlverfahren sind der GB alle Bewerbungen zu einer Stelle vorzulegen, 
damit sie überprüfen kann, ob alle qualifizierten Frauen in den Kreis der Bewerber*innen 
ausgewählt wurden, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden sollen. Weiter wird sie 
darauf zu achten haben, dass in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, ebenso 
viele Frauen wie Männer eingeladen werden. 
 
Disziplinarverfahren 
Im Rahmen von Disziplinarverfahren ist die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten 
durchaus umstritten. Inwieweit Gleichstellungsbeauftragte bei Disziplinarverfahren zu 
beteiligen sind, klärt derzeit das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). Nach der hier 
vertretenen Auffassung müssen Sie auch im Rahmen von Disziplinarverfahren beteiligt 
werden um sicherzustellen, dass bei Männern und Frauen disziplinarisch in gleicher Weise 
vorgegangen wird. 
 
Familienpflegezeit 
Das Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) nimmt eher geringen Raum ein und spielt in der Praxis 
keine große Rolle, dennoch ist die GB bei Anträgen von Beschäftigten, die Familienpflegezeit 
in Anspruch nehmen wollen, stets zu beteiligen. Ihr Beteiligungsrecht erstreckt sich nicht nur 
auf den konkreten Antrag, sondern auch auf etwaige Vereinbarungen zur Familienpflegezeit 
auf der betrieblichen Ebene. 
 
Gleichstellungs- und Frauenförderplan 
Die GB ist bei der Erstellung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes von Anfang an zu 
beteiligen. Er ist der GB also bereits im Entwurf vorzulegen und die GB ist in die ständige 
Weiterentwicklung des Planes einzubeziehen. Dies betrifft sowohl das Datenmaterial als auch 
die konkreten Ziele- und Maßnahmenplanung. Es bietet sich hier an, den Gleichstellungs- und 
Frauenförderplan gegebenenfalls in enger Kooperation mit der Personalabteilung zu 
konzipieren, um eigene Vorschläge möglichst früh einbringen zu können. Zur Erstellung selbst 
bleibt aber die Dienststelle verpflichtet, dies ist keineswegs die Aufgabe der GB. 
 
Umbauten/Neubauten 
Da Umbauten und Neubauten zu den organisatorischen Angelegenheiten gehören, können 
Gleichstellungsbeauftragte auch hierauf gleichstellungsbezogen Einfluss nehmen. Dies wird 
sich insbesondere auf die Gestaltung eines Neubaus oder Umbaus beziehen. Bestimmte 
Genderaspekte sind zu beachten, zum Beispiel, dass Fenstergriffe nicht in für Frauen 
unerreichbarer Höhe angebracht werden oder aber bodentiefe Fenster in Büros ungewünschte 
Einblicke unter die Röcke der hier beschäftigten Frauen erlauben. Gleiches gilt z.B. für den 
gläsernen Fahrstuhl: Auch hier muss sichergestellt sein, dass Frauen vor unliebsamen Blicken 
geschützt sind. Hierauf sollten Gleichstellungsbeauftragte von Anfang an Einfluss nehmen. 
Damit sie dies können, müssen sie informiert und beteiligt werden. 
 
Umsetzung/Versetzung 
Selbstverständlich ist die Gleichstellungsbeauftragte auch im Rahmen von Umsetzungen und 
Versetzungen von Beschäftigten in der Dienststelle zu beteiligen. Umsetzung und Versetzung 
können sich auf die Repräsentanzverhältnisse in den jeweiligen Abteilungen beziehungsweise 
Bereichen auswirken. Weiter ist hier zu beachten, dass durch Umsetzung oder Versetzung 
oftmals sogenannte Sprungbrettstellen besetzt werden, die die Übernahme höherwertiger 
Tätigkeiten vorbereiten. Auch insoweit sollte die Gleichstellungsbeauftragte hier von ihren 
Rechten Gebrauch machen. 
 
Fazit 
Deutlich wird durch diese Zusammenstellung (die keineswegs abschließend ist), dass die 
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Gleichstellungsaspekte und auch rechtlichen Grundlagen, die die GB in ihrer Praxis zu 
berücksichtigen hat, vielfältig sind, aber auch vielfältige Chancen in sich bergen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte sollte diese Rechte zu nutzen, um damit einen wichtigen Beitrag 
zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu leisten.  
 
Die Dienststelle hat dies zu gewährleisten und darf die Arbeit nicht behindern. 
 
 
Ansprechpartnerin: Frau Lewandowski, Tel. 04821 603 362 
 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen    ja (bitte erläutern) 
  ja (bitte erläutern) 

X nein 

 

 

 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 

positiv   negativ  keine   

Erläuterungen: 
 

 
 
 


